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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Amt für Straßen und Verkehr 
 

263/2019 

Endgültige Teileinziehung 

von Abschnitten der Straße Assmannweg und der Hilgerstraße 

 
Die Bezirksvertretung I hat in ihrer Sitzung am 26.11.2019 gem. § 7 Abs. 3 Straßen- und 
Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der zurzeit gültigen Fassung 
die Teileinziehung für  
 

a) einen ca. 86 m langen  Abschnitt der Straße Assmannweg nördlich der Hilgerstraße, 
 
b) einen ca. 125 m langen Abschnitt der Hilgerstraße östlich der Straße Assmannweg 
 

beschlossen.  
 
Die Widmung der o.a. Straßenabschnitte wird nachträglich auf die Benutzung für den öffent-
lichen Fußgänger- und Radfahrerverkehr beschränkt. 
 
Der Lageplan, aus dem die genaue Lage und der Umfang der Teileinziehung hervorgehen, 
ist als Bestandteil dieser Teileinziehungsverfügung im Anschluss an diese Bekanntmachung 
veröffentlicht.  
 
Darüber hinaus können die Originalkarte zur Teileinziehung und die Teileinziehungsverfü-
gung beim Amt für Straßen und Verkehr in Essen, Deutschlandhaus, Lindenallee 10, Zimmer 
342, an jedem behördlichen Arbeitstag (montags bis donnerstags von 7.30 Uhr bis 15.00 Uhr 
und freitags von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr) eingesehen werden. 
 
Die beschlossene Teileinziehung wird hiermit gem. § 7 Abs. 1 StrWG NRW öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Diese Bekanntmachung gilt am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Es-
sen als bekannt gegeben. 
 
Hinweis 
 
Aufgrund des Zweiten Gesetzes zum Bürokratieabbau des Landes NRW vom 19.09.2007 
findet bei Einziehungen kein Widerspruchsverfahren statt. Gegen diese Verfügung ist daher 
kein Widerspruch mehr möglich, sondern nur noch eine Klage. 
Auf die nachfolgende Rechtsbehelfsbelehrung wird verwiesen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage 
erheben. 
 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, in 45879 Gelsen-
kirchen schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erhe-
ben. 
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Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektroni-
sche Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die 
Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person 
signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Abs. 4 VwGO eingereicht 
werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedin-
gungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rah-
menbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 
Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 24.11. BGBl. I 
S. 3803).  
 
09. Dezember 2019 Der Oberbürgermeister 
 Im Auftrage 

 Hebenstreit 
 88-66 590 
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Sonstige Bekanntmachungen 
 

Geologischer Dienst NRW 
 

264/2019 

Radon-Bodenluftmessungen in Nordrhein-Westfalen 

 
Das Strahlenschutzgeset z (StrlSchG) vom 27.06.2017 sieht vor, dass Radonvorsorgebiete 
ausgewiesen werden müssen. Hierzu werden derzeit in Nordrhein-Westfalen Radon Bo-
denluftmessungen an 300 Messorten durchgeführt. 
 
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 
(MAGS NRW) hat den Geologischen Dienst NRW - Landesbetrieb - mit der geowissen-
schaftlichen Begleitung des Messprogrammes beauftragt . 
 

Zeitraum Oktober 2019-August 2020 

 
Die mit den Untersuchungen Beauftragten sind auf Grund des § 165 StrSchG berech-
tigt , Grundstücke zu betreten, Bodenluftmessungen durchzuführen und Proben 
zu nehmen. 
 
Im Rahmen der Messungen sind Bohrungen mit einem Durchmesser von 40 mm bis 1,10 
m Tiefe erforderlich. Die in das Bohrloch eingebrachte Bodenluftsonde hat einen Durch-
messer von 30 mm. Etwaige durch die Inanspruchnahme entstehende Schäden werden 
nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen ersetzt. 
 
Es wird gebeten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der vom Geologischen Dienst NRW 
beauftragten Firma bei der Erledigung ihrer Arbeiten im Dienste der Allgemeinheit zu un-
terstützen. 
 

Ihre Ansprechpartner Dr. Ludger Krahn: 

krahn@gd.nrw.de,  

02151 897-239 
 
Prisca Weltermann: 

weltermann @gd.nrw.de, 

02151 897-443 
 

 
 
  

mailto:krahn@gd.nrw.de
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Öffentliche Zustellungen 
 

265/2019 

Liste der öffentlichen Zustellungen 

 
Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) in Verbindung mit § 1 des Landeszustellungsgesetzes 
NRW vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der jeweils gültigen Fassung wird für Nachge-
nannte(n) die Bekanntmachung eines Schreibens an der Anschlagtafel im Erdgeschoss des 
Rathauses, Porscheplatz 1, ausgehändigt. 
 
Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Adam, Anja Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Asani, Bashkim Kohlbergstr. 29 JobCenter Essen Mitte, 
 45326 Essen  88-56 126 
 
Azizi-Asani, Izlifete Kohlbergstr. 29 JobCenter Essen Mitte, 
 45326 Essen  88-56 126 
 
Glettenberg, Marcel   Jugendamt, 
    88-51 267 
 
Glettenberg, Rene   Jugendamt, 
    88-51 267 
 
Jagielska, Radhoffstr. 35 JobCenter Essen Mitte, 
Marta Malgorzata 45326 Essen  88-56 999 
 
Kanjo Al Laham, In der Baumschule 11 JobCenter Essen Mitte, 
Mohammad Fadi 45326 Essen  88-56 332 
 
Koscielny, Sascha Rolf Marktstr. 78 JobCenter Essen Mitte, 
 45355 Essen  88-56 139 
 
Mahfoudi, Mohammed Husmannshofstr. 43 Ausländeramt, 
 45143 Essen  88-38 418 
 
Mahin, Abu Sayeed Blumenstr. 18 Finanzbuchhaltung und  
 59494 Soest Stadtsteueramt, 
    88-21 434 
 
Postolache, Dumitru   Jugendamt, 
    88-51 267 
 
Schenk, Sven Haskenstr. 3 JobCenter Essen West, 
 45143 Essen  88-56 939 
 
Stey, Carmo Turmstr. 21 JobCenter Essen Mitte 
Emmanuel Alexander 45127 Essen  88-56 136 
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Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Stoyanov, Kalin Hamborner Str. 8 JobCenter Essen Mitte, 
 45143 Essen  88-56 111 
 
Sznurawa, In der Baumschule 11 JobCenter Essen Mitte, 
Sebastian Thomas 45326 Essen  88-56 332 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das jeweilige Schriftstück zwei Wochen nach Aushang der 
Benachrichtigung als zugestellt gilt. 
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